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RS OGH 1982/9/16 8Ob545/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1982

Norm

EO §381 Z1 D

Rechtssatz

Um von einer die Durchsetzung des - Anteile an einem Unternehmen betre6enden - Herausgabeanspruches

gefährdenden Zustandveränderung im Sinne der Z 1 des § 381 EO sprechen zu können, muß eine schlechte, das

Unternehmen als Gesamtsache in seinem Bestand erheblich beeinträchtigende Geschäftsführung, also eine

Verschlechterung des Unternehmens selbst zu befürchten sein.
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